GUTACHTEN zur ABE Nr. 46259 nach §22 StvZO

Anlage 23 zum Gutachten Nr. 55122505 (1. Ausfertigung)
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Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH TUV Rheinland Group
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Auftraggeber Rial Leichtmetallfelgen GmbH
Industriestralle 11
D-67136 Ful3génheim
QM-Nr.: 49 02 0030801
Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell CAMPO
Typ CA 655
RadgrofRe 6,5Jx15H2

Zentrierart

Mittenzentrierung

Ausfihrung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
Lochkreis- (mm)/ |tiefe last (mm)
Mittenloch-g (mm) (kg)
(mm)

B8 CA 655 B8/711 @70-66,1 5/114,3/66,1 45 705 1950

Kennzeichnungen

KBA-Nummer 46259

Herstellerzeichen rial

Radtyp und Ausfiihrung CA 655 (s.0.)

RadgrofRe 6,5Jx15H2

Einpresstiefe ET (s.0.)

Giessereikennzeichen -

Herkunftsmerkmal Germany

Herstelldatum

Monat und Jahr

Befestigungsmittel

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund

Anzugsmoment (Nm)

Schaftlange (mm)

S01 | Mutter M12x1,25 Kegel 60° 100 -
S02 | Schraube M12x1,5 Kegel 60° 110 30,5
Prufungen

Das Gutachten iiber die Sonderradpriifungen wurde von der TUV Pfalz Verkehrswesen GmbH unter
der Gutachten Nr. 55122505 ausgestellt.

Entsprechend den Kriterien des VAdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereichaufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigdngigkeits- und
Handlingsprufungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Hersteller Nissan
Renault
Spurverbreiterung innerhalb 2%

Technologiezentrum Typprufstelle Lambsheim - Kénigsberger Stral3e 20d - D-67245 Lambsheim




GUTACHTEN zur ABE Nr. 46259 nach §22 StvZO

AN

Anlage 23 zum Gutachten Nr. 55122505 (1. Ausfertigung) TUV
Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6,5Jx15H2 Typ CA 655 TOV Plake
Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH TUV Rheinland Group
Seite 2 von 5
Handelsbezeichnung | kW-Bereich [ Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Nissan Almera Tino |78 195/65R15 A01 GO3 A02 A04 AO5
V10 78 195/65R15 R0O9 A08 A09 A12
€9*98/14*0035*.. 78-100 205/60R15 Al4 A21 B03
78-85 185/65R15 R37 So1
82-100 195/65R15
Nissan Maxima 103-142 205/65R15 A02 A04 A05
A32 A08 A09 Al4
e1*93/81*0011*.. A21 A30 B51
S01
Renault Megane 63-103 195/65R15 All A02 A04 AO05
Z 63-103 205/60R15 All A08 A09 Al4
€2*2001/116*0373*.. A21 Car S02
- Grandtour
Renault Megane 63-103 195/65R15 All A02 A04 AO05
Z 63-103 205/60R15 All A08 A09 Al4
€2*2001/116*0373*.. A21 Cpe Flh
- FlieBheck S02
- Coupé
Renault Scénic Il 63,78,81 195/65R15 A13T91 T95 A02 A04 A05
Jz 63,78,81 195/70R15 Al13 A08 A09 Al4
€2*2001/116*0379*.. |63,78,81 205/65R15 Al13 A21 A58 A59
63,78,81 215/60R15 Al12 B03 S02
63,78,81 | 225/60R15 AL2 @

Auflagen und Hinweise

A01 Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prufer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen
oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VllIb zur StVZO auf einem Nachweis
entsprechend dem im Beispielkatalog zum 8§19 StVZO verdffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

A02  Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengréRe verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben Uber die Reifengro3e in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief,
Zulassungsbescheinigung 1) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.

AO4 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfahigkeiten der zu
verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und
-schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers
und achsweise eines Profiltyps zulédssig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und
Hinterachse ist die Eignung fur das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu
bestatigen. Diese Bestatigung ist vom Fuhrer des Fahrzeugs mitzufthren.
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hermanna
Notiz
Achtung!
Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben-
durchmesser 295 mm und größer (Dicke 26mm / 28mm) an der Vorderachse nicht zulässig! 
(Felgen schleifen an der Bremsanlage)
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AO05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, mit Ausnahme der in der entsprechenden
Auflage aufgefihrten UmristmalRnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08  Wird das serienméRige Ersatzrad verwendet, soll mit méaRiger Geschwindigkeit und nicht
langer als erforderlich gefahren werden. Es missen die serienméafigen Befestigungsteile verwendet
werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengréf3e bzw.
gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller
vorgeschriebene Reifenfiilldruck zu beachten ist.

A1l Es durfen nur feingliedrige Schneeketten an den laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen
Achsen verwendet werden.

Al12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

A13 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschlief3lich
KettenschloR auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

Al14  Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte
unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der
Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A21 Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung
von auf3en zulassig, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen. Fur
Fahrzeugausfiihrungen mit einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h
(Fzg.-Schein, ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind nur Metallschraubventile zulassig. Die
Ventile missen fir die vorgeschriebenen Luftdriicke geeignet sein und dirfen nicht Gber den
Felgenrand hinausragen.

A30 Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht gepruft.

A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

A59 Nicht zuldssig fir Fahrzeugausfiihrungen mit verlangerter Karosserie.

BO3 Die Zulassigkeit der Sonderrader ist nicht geprift fir Fahrzeuge, die serienmafig
ausschlielich mit gréRBeren und/oder breiteren Serienradern fir Sommerbereifung (nicht M+S Reifen)
ausgerustet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder

Bedienungsanleitung).

B51  Auf einen ausreichenden Abstand (mindestens 6 mm) der Rad- / Reifenkombination zum
Bremsschlauch, zur VerschleiRanzeige oder zum ABS-Kabel bzw. deren Halterungen ist zu achten.
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Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig fur Fahrzeugausfuhrungen der Aufbauart
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfiuihrungen der Aufbauart Coupé.

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart FlieRheck
(3-tlirig und 5-tdrig).

G03  Weicht der Abrollumfang dieser ReifengréRe von den Abrollumfangen der serienméRigen
Reifengrof3en (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des
Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzéhlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-
R39, 8 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a.
Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen Reifengréf3en zu
Uberprfen.

R0O9  Diese Reifengrof3e ist nur zulassig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist
(Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier).

R37  Diese Reifengrof3e ist nicht geprift fir Fahrzeuge, die serienmaRig ausschlie3lich mit
gréReren und/oder breiteren ReifengréRen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-
Papier oder Bedienungsanleitung) ausgeristet sind.

S01  Zur Befestigung der Sonderrader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO1
(siehe Seite 1) verwendet werden.

S02  Zur Befestigung der Sonderrader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02
(siehe Seite 1) verwendet werden.

T91 Reifen (LI 91) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T95 Reifen (LI 95) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
Prifort und Prufdatum

Die Festigkeitspriifung des Sonderradtyps wurde in Lambsheim, am 01.07.2005 durchgefiihrt. Die
Verwendungspriufung fand am 21.9.2009 in Lambsheim statt.
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Hinweise zum Sonderrad

entfallt

Prufergebnis

Aufgrund der durchgefiihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderrader unter
Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umristung den
heute gultigen Vorschriften der StvZO. Das Gutachten verliert seine Gultigkeit, wenn sich
entsprechende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten,
die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 5 und gilt fir Sonderrader ab Herstellungsdatum Juli 2005.

Der Nachweis eines QM Systems gemal Anlage XIX zu 819 StVZO liegt vor.

Pruflaboratorium Technologiezentrum Typpriifstelle der TUV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert

von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der
DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 21.September 2009
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